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Wird ein Mitarbeiter von seinem Arbeit-
geber in das Ausland entsandt, ist dies 
stets für alle involvierten Parteien eine 
besondere Herausforderung. Zunächst 
für den Mitarbeiter selbst und seine Fa-
milie, die ein etabliertes Leben in der Hei-
mat temporär verlassen und in einem oft 
fremden Kulturkreis einen neuen Lebens-
mittelpunkt aufbauen müssen. Aber auch 
der Arbeitgeber ist angewiesen, für den 
Mitarbeiter und seine Familie eine sichere 
Situation zu scha�en.

Es ist also essenziell, mögliche Gefahren 
vorab, aber auch während der Entsen-
dung durch den Arbeitgeber zu beurtei-
len und, nach entsprechender Analyse, 
auf die Situation des betro�enen Arbeit-
nehmers zu reagieren. 

Aus diesem Grund begrüßt es der Ge-
samtverband der versicherungsnehmen-
den Wirtschaft � GVNW e.�V. sehr, dass 
die International SOS Foundation für die-
ses wichtige Thema der Gefährdungsbe-
urteilung einen wegweisenden Leitfaden 
erstellt hat. 

Die hohe Qualität der verö�entlichten 
Broschüren der International SOS Foun-
dation zeigt sich auch hier in diesem Leit-
faden. Dieser kann und wird eine wichtige 
Informationsquelle und Richtschnur sein 
für alle, die ihrer Verantwortung gerecht 
werden wollen, wenn sie Gefahren bei ei-
ner Entsendung von Mitarbeitern erken-
nen, analysieren, minimieren oder idealer-
weise eliminieren wollen. 

Der GVNW unterstützt die Zielsetzung, 
das Thema Gefährdungsbeurteilung in 
das Licht der Ö�entlichkeit zu rücken und 
es auch zukünftig weiter zu entwickeln. 
Die Sensibilität für die Identi�zierung und 
den Umgang mit Gefahren für Mitarbeiter 
muss in den Unternehmen noch stärker in 
den Fokus rücken. Letztendlich bedeutet 
dies aktives Risikomanagement für das 
wichtigste Gut, welches ein Unternehmen 
hat: die Menschen, die engagiert und mo-
tiviert ihre Kraft und Zeit für den Erfolg 
des Unternehmens einsetzen. Aktives Ri-
sikomanagement zur Unterstützung des 
Unternehmenserfolges ist eines der Kern-
themen des GVNW für seine Mitglieder, 
und auch aus diesem Grund empfehlen 
und begrüßen wir diesen Leitfaden.

Bonn, im Dezember 2018
 
 
 

Jörg F. Henne,  
Geschäftsführer, Gesamtverband der 
versicherungsnehmenden Wirtschaft 

(GVNW) e.�V. 

Vorwort
Seit mehr als 20 Jahren besteht für alle 
Unternehmen die gesetzliche Verp�ich-
tung, im Rahmen einer unternehmens-
spezi�schen Gefährdungsbeurteilung die 
auf seine Beschäftigten bei der Arbeit 
zukommenden Gefährdungen und Risi-
ken systematisch zu ermitteln, sie zu be-
werten, wenn möglich zu eliminieren oder 
zumindest die möglichen Schutzmaßnah-
men zu tre�en, um sie zu minimieren. Ihre 
positive Wirkung kann die Gefährdungs-
beurteilung aber nur entfalten, wenn sie 
im Unternehmen �gelebt� wird. Und ge-
nau daran hapert es. Zu häu�g wird die 
Gefährdungsbeurteilung noch immer als 
lästige, bürokratische P�icht verstan-
den � und oft werden bestenfalls ein paar 
Formblätter schematisch ausgefüllt. Die 
wirklich risikobehafteten Tätigkeiten blei-
ben zu oft unberücksichtigt � wie z.�B. 
Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten, 
Störungsbeseitigung oder auch die Ent-
sendung von Beschäftigten ins Ausland. 
Dabei wird doch jedes Unternehmen eine 
sorgfältige Planung durchführen und die 
Risiken abschätzen, bevor eine große In-
vestition getätigt wird. 

Der vorliegende Leitfaden schließt für 
diese Tätigkeiten, die selbstverständlich 
in der Gefährdungsbeurteilung berück-
sichtigt werden müssen, eine Lücke, sen-
sibilisiert die Verantwortlichen und gibt 
praxisnahe Hilfestellung. Er macht in den 
drei Kapiteln �Sicherheit am Arbeitsplatz 
im Ausland�, �Gesundheitsschutz und 
Arbeitsmedizin im Ausland� und �Reisesi-
cherheit im Ausland� deutlich, was bei Tä-
tigkeiten im Ausland zu bedenken ist und 
wie Sicherheit und Gesundheitsschutz für 
die Beschäftigten gewährleistet werden 

können. Die Erläuterungen und Checklis-
ten wurden von Experten für Auslandsein-
sätze sorgfältig ausgewählt und basieren 
auf langjährigen Erfahrungen. Sie sollten 
bei der Durchführung und regelmäßigen 
Aktualisierung der unternehmensbezo-
genen Gefährdungsbeurteilung Anwen-
dung �nden. 

Damit schließt der Leitfaden nahtlos an 
die Präventionsstrategie der BG RCI �VI-
SION ZERO. Null Unfälle � gesund arbei-
ten!� an. VISION ZERO wurde inzwischen 
durch die Internationale Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS, www.visionze-
ro.global) übernommen und ist die erste 
globale Initiative zur Prävention in der 
Arbeitswelt. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Managementsystemen bedeutet 
VISION ZERO, Sicherheit und Gesundheit 
als Unternehmenswert im Rahmen einer 
Präventionskultur anzuerkennen und das 
Handeln aller Führungskräfte darauf aus-
zurichten. VISION ZERO basiert auf der 
Überzeugung, dass sich jeder Unfall und 
jede Erkrankung verhindern lässt, wenn 
man rechtzeitig vorausschauend die not-
wendigen Maßnahmen tri�t. Mehr zu VI-
SION ZERO und den 7 Erfolgsfaktoren (7 
Golden Rules) �nden Sie unter www.null-
ist-das-ziel.de.

Heidelberg, im Dezember 2018

 
 
 

Helmut Ehnes 
Leiter der Prävention,  

Berufsgenossenschaft Rohsto�e  
und chemische Industrie (BG RCI)

Grußwort



Das Auslandsgeschäft ist für deutsche 
Unternehmen wichtiger denn je: Deutsch-
land wird in 2018 nach einer Prognose des 
Ifo-Instituts wegen seiner Exportstärke 
das dritte Jahr in Folge den weltgrößten 
Leistungsbilanzüberschuss aufweisen.1 

Für die hiesigen Unternehmen bringt die-
ser Trend immer mehr beru�iche Aus-
landsreisen oder dauerhafte Entsendun-
gen mit sich. Dabei führen diese längst 
nicht mehr nur in gut erschlossene Ge-
genden mit adäquater medizinischer In-
frastruktur und stabiler Sicherheitslage. 
Auch entlegene Ziele mit unzureichender 
medizinischer Versorgung und erhöhten 
Sicherheitsrisiken zählen zu den wichti-
gen Absatzmärkten für deutsche Unter-
nehmen. 

Für Mitarbeiter auf geschäftlichen Aus-
landsreisen und endsandte Arbeitneh-
mer, begleitende Angehörige sowie 
Subunternehmer entstehen durch die 
Auslandsaufenthalte spezielle Risiken 
für die Gesundheit und Sicherheit. Auf 
Arbeitgeberseite ergeben sich hingegen 
besondere P�ichten. Insbesondere die 
sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben- 
de Fürsorgep�icht des Arbeitgebers ver-
p�ichtet Unternehmen, ihrer Verantwor-
tung für den Schutz ihrer mobilen Mit-
arbeiter vor Risiken und Bedrohungen 
nachzukommen. 

Gefährdungen müssen daher im Vorfeld 
evaluiert und entsprechende Vorkehrun-
gen gescha�en werden, um einerseits 
Risiken zu mindern und andererseits im 
Ernstfall ohne Zeitverlust helfen zu kön-
nen. Um dabei umfassend und systema-
tisch vorzugehen, sind alle Arbeitgeber 
dazu angehalten, alle Risiken und Gefähr-
dungen in der unternehmensspezi�schen 
Gefährdungsbeurteilung zu erfassen und 
zu bewerten. Deren Ergebnisse liefern 
die Grundlage für entsprechende Schutz- 
und Präventionsmaßnahmen, die das Un-
ternehmen einleiten muss. 

Dieser Leitfaden hat zum Ziel, für Risiken 
bei beru�ichen Auslandsreisen und Ent-
sendungen zu sensibilisieren und Präven-
tion zu fördern. Das Dokument soll eine 
Lücke schließen, da bisher in Bezug auf 
beru�iche Auslandsreisen und einsätze 
keine Handlungshilfe erschienen ist. Der 
Leitfaden kann aber nur Vorschlagscha-
rakter haben und erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Er muss in jedem Fall 
an die betrieblichen Bedingungen ange-
passt werden. 

Zusammen-
fassung

1 Ifo-Institut, Pressemitteilung vom 20.8.2018. 

Dieser Leitfaden klärt auf über: 

� welche Phasen die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung umfasst, 

� wie Unternehmen die Gefährdungsbeurteilung vorbereiten, 

� welche Gefährdungen in den Bereichen Sicherheit am Arbeitsplatz im Ausland, 
Gesundheitsschutz und Arbeitsmedizin im Ausland und Reisesicherheit im Aus-
land ermittelt werden sollten,

� welche präventiven und akuten Maßnahmen durchgeführt werden können, um  
die Gesundheit und Sicherheit der mobilen Mitarbeiter zu gewährleisten und die 
Fürsorgep�icht zu erfüllen. 
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EINFÜHRUNG IN DIE GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

 De�nition und Zielsetzung 

Die Gefährdungsbeurteilung ist die sys-
tematische Ermittlung und Bewertung 
von Gefährdungen und Belastungen 
der Beschäftigten am Arbeitsplatz ein-
schließlich der Festlegung erforderli-
cher Schutzmaßnahmen.2 Ziel der Ge-
fährdungsbeurteilung ist es, die von den 

Arbeitstätigkeiten ausgehenden oder mit 
den Arbeitstätigkeiten einhergehenden 
Gefährdungen möglichst ganz auszu-
schalten, oder sofern dies nicht möglich 
ist, die Gefährdungen so weit wie möglich 
zu reduzieren (§�4 Abs. 1 ArbSchG3).

 Die sieben Phasen der Gefährdungs- 
 beurteilung

In der Praxis hat sich die Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung in sieben 
Schritten durchgesetzt (Abb. 1). Diese 

teilen sich in die Phasen �Vorbereiten�, 
�Ermitteln�, �Beurteilen�, �Festlegen�, 
�Durchführen�, �Überprüfen� und �Fort-

1.

2.

� In der Praxis hat sich die Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung in sieben Schritten 
durchgesetzt. 

Der vorliegende Leitfaden gibt allgemeine Hinweise zur Vor-
bereitung und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung auf 
der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes und der DGUV Vor-
schrift 1, eine ausführliche Darstellung der Gefährdungsfaktoren 
und schlägt branchenunabhängige Maßnahmen vor. Am Ende 
eines jeden Kapitels steht eine Checkliste, mit der Unterneh-
men die eigenen Maßnahmen und Prozesse evaluieren können. 
Berücksichtigt werden die Themen Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Gesundheitsschutz und Arbeitsmedizin sowie Reisesicherheit 
im Ausland, die von jedem Unternehmen letztlich in eine zu-
sammenfassende, alle Gefährdungen und Risiken abdeckende, 
Gefährdungsbeurteilung zusammengeführt werden müssen. 

schreiben�. Der gesamte Vorgang muss 
sorgfältig dokumentiert werden.4

Die Phase der Vorbereitung dient dazu, 
zu beachtende Unterlagen, Vorschriften 
und Gesetze zu eruieren, aber auch Ver-
antwortlichkeiten festzulegen und die 
Unterstützung diverser Arbeitsbereiche 
einzuholen.

Im Schritt �Gefährdungen ermitteln� wer-
den beispielsweise besonders gefährdete 
Personengruppen ermittelt, etwa Mitar-
beiter mit chronischen Erkrankungen.

Im Anschluss daran gilt es, die ermittelten 
Gefährdungen zu beurteilen und zu ent-

scheiden, ob Handlungsbedarf besteht. 
Als nächstes müssen Maßnahmen festge-
legt werden, die dann durchgeführt und 
regelmäßig hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
überprüft werden. Die Gefährdungsbe-
urteilung sollte vor jedem Auslandsauf-
enthalt aktualisiert werden, da jede Reise 
spezi�sche Risiken birgt. Der gesamte 
Vorgang muss sorgfältig dokumentiert 
werden.

Abb.�1:  
Ablauf der Arbeitsplatzbeurteilung als Regelkreis in sieben Schritten  
(Quelle: in Anlehnung an www.bgw-online.de)

2 BG RCI (2018): Gefährdungsbeurteilung.

3 Abk. Arbeitsschutzgesetz.

4 BGW (2018): Sieben Schritte.
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eine Beratung durch Reisesicherheits-
experten statt�nden, die über eventuel-
le Sicherheitsrisiken bei Geschäftsreisen 
aufklären können.6 Bei mittelständischen 
und großen Unternehmen erhält die Ge-
schäftsführung üblicherweise Unterstüt-
zung von den Abteilungen Betriebsme-
dizin, Arbeitssicherheit/Health, Safety, 
Environment (HSE), Sicherheit oder Per-
sonal. Bei kleineren Unternehmen un-
terstützen häu�g externe Experten für  
Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin bei 
der Durchführung der Gefährdungsbeur-
teilung � die Gesamtverantwortung ver-
bleibt jedoch immer beim Unternehmer.

�c� Anwendung der Gefährdungs-
beurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung ist für alle 
Arbeitsplätze und Arbeitsprozesse durch-
zuführen. Einzubeziehen sind alle Perso-
nen, die im Sinne des Gesetzes als Be-
schäftigte des Unternehmens zählen und 
Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung genießen. Formal ge-
hören also Personengruppen wie Fami-
lienangehörige von Entsandten, Frauen in 
Mutterschutz oder Elternzeit, aber auch 
die Mitarbeiter von Subunternehmen 

oder Mitarbeiter mit lokalen Arbeitsver-
trägen im Ausland nicht zu denjenigen, 
für die eine solche Gefährdungsbeurtei-
lung erstellt werden muss. Unternehmen 
sollten diese Personengruppen dennoch 
in ihre präventiven Maßnahmen und Pro-
zesse einbinden, da sie neben der gesetz-
lichen auch eine moralische Verp�ichtung 
haben. Weitere Gründe für die Einbezie-
hung dieser Gruppen in die Schutzmaß-
nahmen sind die Aufrechterhaltung der 
Geschäftstätigkeit bei Krisen, der Schutz 
von Image und Ressourcen, aber auch die 
Steigerung der Attraktivität als Arbeitge-
ber (Employer Branding). 

Ein Unternehmen sollte ebenso festlegen, 
wie es mit sogenannten �Bleisure Trips� 
umgeht. Denn mittlerweile kombinieren 
jedes Jahr 20 Prozent der Business Tra-
veller ihre Geschäftsreise mit einer Frei-
zeitreise.7 Diese Verschmelzung von 
beru�ichen und privaten Reisen stellt ver-
änderte Anforderungen an die Fürsorge-
p�icht des Arbeitgebers. Darüber hinaus 
sollten auch Veranstaltungen, die von 
Mitarbeitern, aber auch von externen Teil-
nehmern besucht werden können, in die 
Gefährdungsbeurteilung mit einbezogen 
werden.

 Vorbereitung

�a� Rechtliche Grundlagen

In §�5 ArbSchG ist die P�icht des Arbeit-
gebers zur Beurteilung der Gefährdun-
gen, in §�6 die P�icht zur Dokumenta-
tion sowie zur Festlegung erforderlicher 
Schutzmaßnahmen geregelt. Durchzu-
führen ist sie laut §�2�ArbSchG für Per-
sonen, die im Sinne des Gesetzes als 
Beschäftigte des Unternehmens zäh-
len. Gemäß diverser Rechtsverordnun-
gen (wie z.�B. Gefahrsto�verordnung, 
Biosto�verordnung etc.) und §�2�Abs.�1  
Satz 3 der DGUV5 Vorschrift 1 sind auch 
Schüler und Studierende zu berücksich-
ten. Weitere rechtlichen Grundlagen 
�nden sich im Arbeitssicherheitsgesetz 

(AsiG), in der DGUV5 Vorschrift�2, der 
Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverord-
nung (ArbMedVV) sowie in der DGUV 
Information 240-350 (früher G35) der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

�b� Durchführung und  
Verantwortlichkeiten

Die Unternehmensführung ist für die  
Gefährdungsbeurteilung verantwortlich. 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzte beraten den Unternehmer ge-
mäß Arbeitssicherheitsgesetz und DGUV 
Vorschrift 2. Zusätzlich zu den Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit und den Be-
triebsärzten sollte bei Auslandseinsätzen 

3.

5 Abk. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.

6 Wittmann/Siegmann (2009): Gefährdungsbeurteilung 

und Risikomanagement.

7 CWT Solutions Group (2016): Combining business and 

leisure trips.
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Checkliste Vorbereitung

Sind die rechtlichen Grundlagen 
bekannt bzw. wurde eine rechtliche 
Beratung in Anspruch genommen?

Sind die Verantwortlichkeiten für die 
Gefährdungsbeurteilung geklärt?

Ist die Unterstützung der beteiligten 
Abteilungen eingeholt worden? 

Müssen externe Berater für Arbeits-
medizin und -sicherheit sowie 
Reisesicherheitsexperten beauftragt 
werden?

Sind die speziellen Erfordernisse von 
Geschäftsreisenden und Entsandten 
berücksichtigt?

Ist festgelegt, welche Personen- 
gruppen in die Gefährdungs- 
beurteilung einbezogen werden 
(z.�B. Familienangehörige, Studenten, 
Frauen in Mutterschutz/Elternzeit, 
Subunternehmer)?

Sind spezielle Erfordernisse berück-
sichtigt, z.�B. für LGBT+-Reisende, 
Frauen, ältere Reisende, Reisende 
mit Behinderungen?

Ist dokumentiert, in welchen Fällen 
eine Gefährdungsbeurteilung  
erforderlich ist (Travel Risk Policy)?

Sind Veranstaltungen (mit internen 
und externen Teilnehmern) in die 
Gefährdungsbeurteilung einbezogen 
worden?

Wurde festgelegt, wie der Vorgang 
der Gefährdungsbeurteilung doku-
mentiert wird (Compliance)?

Sind Mechanismen festgelegt, in 
welchen Abständen die Gefähr-
dungsbeurteilung überprüft werden 
sollte?

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N
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SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ IM AUSLAND

Für die Tätigkeit im Ausland ist zudem 
zu di�erenzieren, ob Unternehmen Mit-
arbeiter zeitlich befristet entsenden 
oder ob Mitarbeiter auf Dauer im Aus-
land tätig werden sollen. Bei einer zeit-
lich befristeten Entsendung �ndet in der 
Regel deutsches Sozialversicherungs-
recht und damit auch die in der gesetz-
lichen Unfallversicherung bestehende 
Haftungsablösung weiterhin Anwen-
dung. Bei einem dauerhaften Auslands-
aufenthalt scheidet der Arbeitnehmer 
gewöhnlich aus dem deutschen Sozial-
system aus und das Haftungsprivileg 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
gilt nicht mehr. Oft sind daneben er-
gänzend Arbeitsschutzvorschriften des 
Staates zu beachten, in den die Entsen-
dung erfolgt.

Für die Analyse und Bewertung der Ge-
fährdungen können die durch die Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen her-
ausgegebenen Handlungshilfen genutzt 
werden. Weiterführende Informationen 

sind zum Beispiel in den Publikationen 
der DGUV oder bei den Berufsgenossen-
schaften zu �nden. Eine Liste der Berufs-
genossenschaften �ndet sich auf den 
Internetseiten der DGUV.9 Die Gemein-
same Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) stellt zudem das Tool �GDA-OR-
GAcheck� (www.gda-orgacheck.de) zur 
Verfügung, mit dem kleine und mittel-
ständische Unternehmen ihre Arbeits-
schutzorganisation überprüfen und ver-
bessern können.10 

Die nachfolgende Gra�k (Abb.�2) gibt 
Unternehmen einen Überblick darüber, 
welche Aspekte bei einer umfassenden 
Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf 
den Arbeitsschutz mit einbezogen wer-
den müssen.

Vor allem Verkehrsunfälle, häu�g Wege-
unfälle auf dem Weg zur Arbeitsstätte, 
sind noch vor direkten Unfällen am Ar-
beitsplatz die häu�gste Unfallart. Gerin-
gere Arbeitssicherheitsstandards auf aus-

� Verkehrsunfälle, häu�g Wegeunfälle auf  
dem Weg zur Arbeitsstätte, sind noch vor  
direkten Unfällen am Arbeitsplatz die  
häu�gste Unfallart. 

Mitarbeiter, die ins Ausland reisen, haben auch dort im sel-
ben Umfang Anspruch auf sichere Arbeitsbedingungen, wie 
sie in Deutschland rechtlich vorgegeben sind. Beim Einsatz 
von Mitarbeitern im Ausland gilt es aber, einige Besonderhei-
ten gegenüber den Bestimmungen innerhalb Deutschlands zu 
beachten.8 

ländischen Baustellen stellen zusätzliche 
Risiken dar. 

Chemische Arbeitssto�e können zu Ge-
sundheitsrisiken durch Arbeitsunfälle 
(Verletzungen, Verbrennungen, Ersti-
ckungen, Verätzungen), zu Berufskrank-
heiten (Allergien, Intoxikationen) oder zu 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
oder sogar Erkrankungen führen. 

Dies ist auch bei Auslandseinsätzen zu 
beachten.

In der nachfolgenden Checkliste sind ei-
nige Punkte aufgelistet, die zur Gewähr-
leistung der Sicherheit am Arbeitsplatz 
bei Auslandseinsätzen zusätzliche Be-
achtung �nden müssen.

Abb.�2:  
Aspekte einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsschutz  
(Quelle: in Anlehnung an www.bgrci.de)

8 DGUV (2014): Gut beraten ins Ausland.

9 DGUV (2018): Berufsgenossenschaften.

10 GDA (2013): ORGAcheck.
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Checkliste Sicherheit am Arbeitsplatz  
im Ausland

Ist sichergestellt, dass alle Arbeits-
schutzvorschriften auch bei den 
Tätigkeiten im Ausland angewendet 
werden?

Sind die Arbeitsschutzvorschriften 
im Beschäftigungsland bekannt?

Wurde eine private Unfallver- 
sicherung abgeschlossen? 

Kann die Tätigkeit ausgeführt wer-
den (Parameter �Menschengerechte 
Arbeitsgestaltung�, z.�B. Vorhanden-
sein von klaren Anweisungen und 
geeigneten Arbeitsmitteln)?

Wurde eine umfassende Gefähr-
dungsbeurteilung der Tätigkeiten 
am Einsatzort erstellt?

Ist das Unfallrisiko für die Auslands-
reise bzw. den Einsatz evaluiert 
worden (Verkehrsunfälle, Arbeits- 
sicherheit auf Baustellen etc.)?

Liegen Informationen über arbeits-
bedingte Erkrankungen und Berufs-
krankheiten vor?

Ist die notwendige PSA  
(Persönliche Schutzausrüstung)  
vor Ort verfügbar?

Ist eine für die klimatischen Ver- 
hältnisse vor Ort geeignete Arbeits-
kleidung vorhanden?

Sind die notwendigen und ge- 
eigneten Werkzeuge vor Ort  
verfügbar bzw. dürfen sie in das 
Land eingeführt werden?

Ist der Mitarbeiter mit dem Umgang 
der Werkzeuge vor Ort vertraut und 
unterwiesen?

Sind die Gefährdungen durch ein-
gesetzte Gefahrsto�e bekannt?

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N
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Im Folgenden wird ein Überblick über die 
zu berücksichtigenden medizinischen Ri-
siken für beru�ich Reisende gegeben, so-
wie eine Empfehlung, welche Präventions-
maßnahmen für die Gesundheit getro�en 

werden sollten. Eine Checkliste gibt zum 
Abschluss des Kapitels die Möglichkeit, 
die eigenen unternehmensinternen Maß-
nahmen und Prozesse zu evaluieren.

 Pro�l des Reisenden und des  
 Unternehmens 

Neben dem Einsatzort ist die persönliche 
psychische und physische Verfassung 
des Reisenden bei der Gefährdungsbe-
urteilung besonders zu beachten. Zudem 
sind folgende Aspekte in die Beurteilung 

mit einzubeziehen: Welche Grunderkran-
kungen bringt der Reisende mit, welches 
Geschlecht hat der Reisende, in welchem 
Alter ist er? Wie viel Erfahrung hat der 
Reisende? Und ist diese Erfahrung in der 

1.

� Neben dem Einsatzort ist die persön liche  
psychische und physische Ver fassung des  
Reisenden bei der Ge fährdungsbeurteilung  
besonders zu beachten. 

Während ihres Auslandseinsatzes sind Mitarbeiter je nach Ein-
satzort und -dauer sehr unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. 
Spezi�sche Situationen können Gesundheitsgefahren mit sich 
bringen � wie längere Einsätze in ländlichen Hochrisikoregionen 
von Entwicklungsländern. Aber auch in zunächst ungefährlich 
erscheinenden Regionen können Mitarbeiter beträchtlichen 
Gesundheitsrisiken ausgesetzt sein, z.�B. Infektionskrankheiten, 
extremen klimatischen Bedingungen, unsicheren oder qualita-
tiv minderwertigen Nahrungsmitteln und Wasser oder sexuell 
übertragbaren Krankheiten und Infektionen. Viele dieser um-
gebungsspezi�schen Risiken verschärfen möglicherweise klei-
nere Gesundheitsprobleme, die in entwickelten Regionen un-
problematisch wären.

aktuellen Situation angemessen oder 
können festgefahrene Verhaltenswei-
sen selbst eine Gefährdung darstellen? 
Gleichzeitig gilt es, das Unternehmen in 

die Bewertung mit einzubeziehen und zu 
klären, in welchen Ländern das Unterneh-
men tätig ist, was es vor Ort macht und 
wie die lokalen Bedingungen sind.

 Medizinische Risiken im Reiseland

�a�  Infektionskrankheiten

Infektionskrankheiten, vor allem die 
impfpräventablen, sind meist das ers-
te Risiko, das Reisenden in den Sinn 
kommt. Bei tropischen Ländern muss 
das Vorkommen von Malaria evaluiert 
werden. Ebenso erfasst werden sollten 
die anderen gängigen vektorübertrage-
nen11 Krankheiten wie Dengue und Chi-
kungunya. Darüber hinaus können durch 
Wasser und Nahrungsmittel übertragene 
Krankheiten wie Typhus, Cholera, Hepa-
titis A und Reisedurchfall eine Gefähr-
dung darstellen.12 Auch Tuberkulose ist 
noch weltweit verbreitet; bei Reisen in 
dicht besiedelte Gegenden sind immer 
wieder Meningitisfälle zu beobachten. 
Bei unzureichender Hygiene können bei 
der Behandlung im Krankenhaus durch 
Blut übertragene Infektionen drohen, 
über sexuell übertragbare Krankheiten 
gilt es zu informieren.

�b� Medizinische Infrastruktur und 
Versorgung von Unfällen

Vor Antritt einer Reise sollte sich der Ar-
beitgeber darüber informieren, wie und 
wo eine Behandlung vor Ort erfolgen 
kann, wo die Grenzen der Behandlungs-
möglichkeiten des Gesundheitssystems 
vor Ort liegen und wie im Falle ernster 
Erkrankungen oder Verletzungen die wei-
tere medizinische Versorgung organisiert 
wird (von Behandlung vor Ort bis Repat-
riierung). 

Die lokalen medizinischen Möglichkeiten 
variieren möglicherweise sehr stark: Vor 
allem in großen Ländern wie Russland, 
Brasilien, Indien, China oder Südafrika be-
stehen in den Metropolen medizinische 
Zentren mit hervorragenden Diagnostik- 
und Behandlungsmöglichkeiten und in 
entlegeneren Gebieten existiert extreme 
Unterversorgung. 

2.

11 Vektorübertragende Krankheiten sind Infektionskrank-

heiten, bei denen die Erreger durch Vektoren wie z.�B. 

Stechmücken oder Zecken übertragen werden.

12 Harth/Rose/Letzel/Nowak (Hrsg.) (2018): Reisemedi-

zin und Impfen. 
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Großen Ein�uss auf die Versorgung vor 
Ort hat die Struktur und Existenz eines 
zuverlässigen Rettungssystems. Es ist zu 
prüfen, ob das lokale System zuverlässig 
ist und innerhalb akzeptabler Aktivie-
rungszeiten arbeitet. In einigen Ländern 
sind keine Rettungsfahrzeuge vorhanden 
und in vielen Ländern (z.�B. China, Russ-
land, Türkei, Osteuropa) kann ein Ret-
tungsfahrzeug fast ausschließlich in der 
Landessprache gerufen werden.13 Klarheit 
muss auch darüber bestehen, ob für all-
gemeinmedizinische Probleme wie Erkäl-
tungsbeschwerden, Rückenschmerzen 
oder gastrointestinale Infektionen eine 
haus- und allgemeinmedizinische Ver-
sorgung üblich ist oder ob solche Patien-
ten ein Krankenhaus aufsuchen müssen. 
Daher ist es ratsam, die entsprechenden 
Einrichtungen vor Ort in der Nähe des 
Einsatzgebietes zu kennen. In Ländern 
mit privatem Gesundheitssystem werden 
Patienten meist um Vorkasse gebeten. Ist 
die Bezahlung über eine medizinische As-
sistance oder eine Auslandskrankenver-
sicherung garantiert, sollten die lokalen 
medizinischen Einrichtungen darüber in-
formiert sein. 

�c� Spezielle Gefahren vor Ort  
(Hygiene, Gifttiere, Umweltbe-
lastungen, Klima)

Die Erfassung spezieller medizinischer 
Gefährdungen am Einsatzort ist unerläss-
lich. Alle besonderen Bedingungen wie 
Hitze, Staub und Lärm, die zu Hause die 
Gesundheit gefährden können, sind na-
türlich auch auf Reisen zu beachten. Hin-
zu kommen weitere Gefährdungen, wie 
zum Beispiel Gifttiere (z.�B. Schlangen, 
Skorpione), das Arbeiten bei Über- und 
Unterdruck oder das Arbeiten in extre-
mer geographischer Höhe, insbesondere 
in Regionen über 2.500 Metern. Zudem 
können mobile Mitarbeiter durch eine 
zu starke Luftverschmutzung infolge der 

Emissionen von Feinstaub und anderen 
Schadsto�en gefährdet sein. 

�d� Psychische Belastungen

Beru�ich bedingte Reisen oder Umzüge 
in ein fremdes Land können für Arbeit-
nehmer und ihre Familien ungewöhnli-
che Stressfaktoren mit sich bringen. Auf 
einer Bohranlage zu arbeiten, an Bord 
eines Schi�s oder auf einem entlegenen 
Gelände � das verwischt die Grenzen 
zwischen Arbeit und Privatleben. Mobi-
le Mitarbeiter erleben oft Stress, der mit 
sozialer Isolation und kulturellen Unter-
schieden verbunden ist. Die damit ver-
bundenen Belastungen zählen zu den 
häu�gsten Stressfaktoren auf der Ar-
beit.14 Denkbar sind auch posttraumati-
sche Belastungsstörungen (PTBS), die 
als eine verzögerte psychische Reaktion 
auf ein extrem belastendes Ereignis, eine 
Situation außergewöhnlicher Bedrohung 
oder katastrophenartigen Ausmaßes 
auftritt (z.�B. schwere Unfälle, Gewalt-
verbrechen, Naturkatastrophen oder 
Kriegshandlungen). 

 Präventive Schutzmaßnahmen

Nachdem die Gefährdungen ermittelt 
und beurteilt wurden, sind entsprechen-
de Maßnahmen festzulegen, durchzu-
führen und zu überprüfen.

�a� Zugang zu Informationen  
im Zielgebiet

Eine gute Auslandsreisevorbereitung für 
Mitarbeiter beinhaltet auch den Zugang 
zu länderspezi�schen Informationen. 
Länderinformationen sollten Details ent-
halten zur Krankenversorgung allgemein 
(z.�B. Infrastruktur/̃ rzte-Standard, Kran-
kenhäuser), zu Hygiene-Standards, zur 
Qualität von Speisen bzw. Wasser und zur 
regionalen Gefährdung durch Krankhei-
ten (SARS, Malaria etc.). Darüber hinaus 
sind medizinische Reiseempfehlungen 
(welche Medikamente sind evtl. wichtig, 

welche Impfungen sind zu empfehlen) zu 
geben.

�b� Arbeitsmedizinische Vor- und 
Nachsorge

Die gesetzlich reglementierte arbeits-
medizinische Vorsorge dient dazu, durch 
präventive Maßnahmen arbeitsbeding-
te Erkrankungen frühzeitig zu erkennen 
und durch Prävention zu verhindern. 
Ihre Regelungen gelten auch bei beru�i-
chen Auslandseinsätzen. Die ArbMedVV 
schreibt arbeitsmedizinische Vorsorge 

3.

13 Harth/Rose/Letzel/Nowak (Hrsg.) (2018): Reisemedi-

zin und Impfen.

14 International SOS (2017): Business Travel and Emotion-

al Support Survey. 
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bei Reisen und Tätigkeiten in Tropen, Sub-
tropen und bei sonstigen Auslandsauf-
enthalten mit besonderen klimatischen 
Belastungen und Infektionsgefährdun-
gen vor.15 Nähere Ausführungen werden 
in der ArbMedVV nicht gemacht � bis auf 
die AMR16 6.6. Der arbeitsmedizinische 
Grundsatz 35 (G35) bzw. die Information 
240-350 der gesetzlichen Unfallversiche-
rung sagt hierzu, dass die Beratung vor 
dem Auslandsaufenthalt durch einen Arzt 
mit besonderen Fachkenntnissen über 
die besonderen klimatischen und ge-
sundheitlichen Belastungen und über die 
ärztliche Versorgung am vorgesehenen 
Tätigkeitsort informieren soll. Die Berufs-
genossenschaften haben entsprechende 
Handlungsanleitungen erlassen. Bera-
tung und gegebenenfalls sich ableitende 
sinnvolle Untersuchungen beschränken 
sich dabei nicht ausschließlich auf Impf-
schutz und Malariaprophylaxe. Unfallpro-
phylaxe spielt ebenfalls eine große Rolle.

Einheitliche Vorgaben, für welche Län-
der arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß 
ArbMedVV P�icht ist und eine Vorsorge 
vorgeschrieben ist, gibt es nicht. Inter-
national SOS und Partner haben u.�a. auf-
grund eigener Erfahrungen und Analysen 
eine Länderliste herausgegeben, die be-
schreibt, in welchen Ländern eine solche 
arbeitsmedizinische Vorsorge sinnvoll er-
scheint.17

Nach Beendigung des Auslandsauf-
enthaltes muss dem Beschäftigten eine  
Angebotsvorsorge angeboten werden18 

(Rückkehrvorsorge nach Teil 4 Abs.�2 Nr. 3 
Anhang ArbMedVV).

�c� Impfungen

Mitarbeiter, die sich berufsbedingt im 
Ausland aufhalten, haben einen An-
spruch auf Schutzimpfungen (§�20i Abs. 
1 Satz 2 SGB V19 und §�6 Abs. 2 Satz 3 und 

4 ArbMedVV). Unternehmen sollten den 
mobilen Mitarbeitern die empfohlenen 
Impfungen anbieten, allerdings müssen 
Beschäftigte in die Impfung einwilligen. 
Eine Besonderheit ist die Gelb�eberimp-
fung, da sie in diversen Ländern eine Ein-
reisevoraussetzung darstellt. Dies wird 
in den Internationalen Gesundheitsvor-
schriften (IGV) geregelt. In Deutschland 
sind diese umgesetzt durch das �Gesetz 
zur Durchführung der Internationalen Ge-
sundheitsvorschriften (IGV-DG)�. 

Aus ärztlicher Sicht sollte die Überprü-
fung des Impfstatus von beru�ich Rei-
senden in drei Schritten erfolgen: Als 
erstes ist der für Deutschland erforder-
liche Impfschutz zu vervollständigen. Bei 
Reisen in Länder mit niedrigem Hygie-
ne-Standard sollte zusätzlich ein Schutz 
gegen Infektionserreger aufgebaut wer-
den. Anschließend ist es nötig, das Risiko 
für spezielle Erkrankungen zu erörtern, 
deren Erreger in bestimmten Regionen, 
bei Kontakten mit Tieren, durch Vektoren 
oder durch andere Menschen übertragen 
werden können.20

�d� Reiseapotheke

Im Ausland kann der Zugang zu Arznei-
mitteln erschwert sein, unter anderem 
bedingt durch sprachliche Probleme, 
fehlende Apotheken, gegebenenfalls 
fragwürdige Qualität oder mangelnde 
Verfügbarkeit von Medikamenten und 
Verschreibungen. Es emp�ehlt sich da-
her dringend, dem Reisenden eine Rei-
seapotheke zur Verfügung zu stellen, 
die zum einen die Bedürfnisse eines ge-
sunden Normalreisenden abdeckt und 
bei den häu�gsten banalen (Reise-)Er-
krankungen und kleineren Verletzungen 
hilft. Empfehlungen für eine Reiseapo-
theke geben unter anderem International 
SOS oder das Centrum für Reisemedizin 
(www.crm.de). 

�e� Einfuhrbestimmungen für  
Arzneimittel

Bei der Zusammenstellung der Reise-
apotheke ist es wichtig, einen Betriebs- 
oder Reisemediziner zu Rate zu ziehen, 
denn das Mitführen und Einführen von 
Medikamenten ist in bestimmten Län-
dern streng reguliert. Es hilft, ärztliche 
Bescheinigungen in diversen Sprachen 
mit sich zu tragen, die belegen, dass die 
Medikamente für den eigenen Gebrauch 
bestimmt sind und nicht für den Verkauf. 

Detaillierte Informationen und tabellari-
sche Übersichten zu Ländern mit beson-
deren Einfuhrbestimmungen und aus- 
führliche Angaben zum Umgang mit  
Medikamenten bei extremen klimati-
schen Belastungen erteilt u.�a. das Cen-
trum für Reisemedizin. Über die Mitnah-
me von Betäubungsmitteln in andere 
Staaten informiert z.�B. die Bundesopi-
umstelle des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (www.
bfarm.de) oder International SOS.

�f� Versicherungen

Ein grundlegender Bestandteil für den 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit 
mobiler Mitarbeiter ist die Auslandsreise-
Krankenversicherung. Sie kann für mobile 
Mitarbeiter abgeschlossen werden, sollte 
aber auch deren begleitende Familienan-
gehörige umfassen. In vielen Ländern ist 
eine medizinische Versorgung wesent-
lich teurer als in Deutschland � obwohl 
die Qualität oftmals nicht den westlichen 
Standards entspricht. Das örtliche Ge-
sundheitswesen kann stark von Struktur 
und Qualität der Versorgung in Deutsch-
land abweichen, hinzu kommen schnell 
sprachliche oder kulturelle Barrieren. Viele 
Länder verlangen zudem einen Nachweis 
über eine internationale private Kranken-
versicherung. Die klassische Auslands-

reise-Krankenversicherung erstattet die 
Kosten für erforderliche Behandlungen 
und Krankenrücktransporte aus medizi-
nischen Gründen. Auch die Überführung 
von Verstorbenen ist meist inbegri�en. 
In beiden Fällen sind Meldefristen zu be-
rücksichtigen, weil sonst ggf. Ansprüche 
gegenüber der Versicherung verfallen. 
Viele Versicherer bieten Firmenpolicen an, 
bei denen jede dienstliche Auslandsreise 
ohne vorherige Anmeldung versichert ist. 
Die Herausforderung ist allerdings, eine 
globale Versicherung zu �nden, die eine 

15 Harth/Rose/Letzel/Nowak (Hrsg.) (2018): Reisemedi-

zin und Impfen. 

16 Abk. Arbeitsmedizinische Regeln.

17 DFR/DGAUM/International SOS (2018): Arbeitsme di-

zinische Maßnahmen für die verschiedenen Länder. 

18 Angebotsvorsorge ist arbeitsmedizinische Vorsorge, 

die der Arbeitgeber den Beschäftigten bei bestimm-

ten gefährdenden Tätigkeiten anzubieten hat.

19 Abk. Sozialgesetzbuch fünf.

20 Harth/Rose/Letzel/Nowak (Hrsg.) (2018): Reisemedi-

zin und Impfen.
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zentrale Anlaufstelle bzw. eine einheit-
liche Notfallrufnummer für alle mobilen 
Mitarbeiter weltweit anbietet. Auch eini-

ge Berufsgenossenschaften bieten für im 
Ausland tätige Beschäftigte Unfallversi-
cherungen an.

 Unterstützung vor Ort

�a� Medizinische Assistance 

Eine Auslandsreise-Krankenversicherung 
ist unerlässlich, reicht aber oftmals nicht 
aus. Damit den mobilen Mitarbeitern im 
Ausland bei medizinischen Fragen oder 
Problemen rund um die Uhr geholfen 
werden kann, ist ein 24-Stunden-Service 
sinnvoll, der dem Mitarbeiter bei Bedarf 
überall auf der Welt geeignete Fachärz-
te oder sonstiges quali�ziertes Fachper-
sonal vermitteln kann. Hierzu ist jedoch 
ein global aufgestelltes Netzwerk erfor-
derlich, das die wenigsten Versicherer 
aufweisen. Helfen können sogenannte 
medizinische Assistance-Unternehmen, 
die idealweise über eigene Ressourcen 
oder akkreditierte Dienstleister in den Be-
reichen Logistik, Medizin, Sicherheit etc. 
verfügen.21 

Assistance-Unternehmen sind darauf spe-
zialisiert, Mitarbeiter, Kranke und Verletzte 
auf Reisen distanzmedizinisch zu betreu-
en, medizinische Versorgungsmöglich-
keiten vor Ort zu prüfen, einen Abgleich 
mit dem medizinischen Standard im Hei-
matland durchzuführen und der jeweili-
gen Situation angemessene Maßnahmen 
zu empfehlen oder einzuleiten. Die Maß-
nahmen können diagnostischer, thera-
peutischer oder logistischer Natur sein. 
Es ist sinnvoll, den Mitarbeitern auch eine 
psychologische Beratung (�Emotional 
Support�) zur Verfügung zu stellen, die 
bei medizinischen Schwierigkeiten unter-
stützt, aber auch im Zusammenhang mit 
Katastrophen wie Unfällen, Terroranschlä-

gen oder Naturkatastrophen eine soforti-
ge Beratung und Unterstützung durch 
Experten ermöglicht. 

�b� Ergänzende medizinische  
Infrastruktur vor Ort

Auf abgelegenen Baustellen oder in Ge-
bieten mit geringer medizinischer Infra-
struktur muss gegebenenfalls vor Ort eine 
erste medizinische Anlaufstelle eingerich-
tet werden. Diese kann je nach Größe des 
Projektes und je nach Gefährdungsbeur-
teilung aus einer kleinen Erste-Hilfe-Sta-
tion bestehen oder ärztlich besetzt eine 
medizinische Grundversorgung anbieten.

�c� Verlegung, Evakuierung,  
Rückholung

Sofern keine adäquate Versorgung am 
Einsatzort möglich ist, können assistan-
cemedizinische Dienstleister nach dem 
nächstgelegenen �Center of Medical Ex-
cellence� suchen und eine Evakuierung 
einleiten. Nur bei etwa zwei Prozent der 
medizinischen Fälle von beru�ich Reisen-
den ist eine Evakuierung oder Rückho-
lung ins Heimatland erforderlich.22 Mit ei-
nem guten lokalen Dienstleisternetzwerk 
können viele medizinische Probleme lokal 
gelöst werden.

4.

21 Harth/Rose/Letzel/Nowak (Hrsg.) (2018): Reisemedi-

zin und Impfen.

22 Die Angabe beruht auf Erfahrungswerten aus 26 Inter-

national SOS Assistance Centern (2018).
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Checkliste Gesundheitsschutz und  
Arbeitsmedizin im Ausland

FOKUS AUF GESCH˜FTSREISEN

Sind besonders gefährdete Perso-
nengruppen ermittelt worden (z.�B. 
chronisch Kranke, Schwangere)?

Ist die betriebsärztliche Betreuung 
durch einen Betriebsarzt bzw. über-
betrieblichen Dienst gegeben? 

Wurden gesundheitliche Gefähr- 
dungen durch Vorerkrankungen ab-
geklärt (z.�B. Herz-Kreislaufer- 
krankungen, Asthma)?

Ist die Häu�gkeit bestimmter Infekti-
onskrankheiten im Land geklärt (inkl. 
Malaria, Dengue, Chikungunya)?

Sind psychische Belastungen für den 
Mitarbeiter evaluiert worden?

Hat der Mitarbeiter Zugang zu 
medizinischen Reiseempfehlungen 
(welche Medikamente, welche Imp-
fungen sind wichtig)?

Sind besondere Einfuhrbestimmun-
gen für Arzneimittel bekannt?

Wurde die arbeitsmedizinische  
Vorsorge gemäß ArbmedVV durch-
geführt?

Sind die notwendigen Schutzimp-
fungen angeboten worden?

Wird den Reisenden eine Reiseapo-
theke zur Verfügung gestellt (evtl. 
inklusive Mückenschutz, Malariapro-
phylaxe)?

Hat der Mitarbeiter eine ausreichen-
de Menge regelmäßig benötigter 
Medikamente mit (z.�B. Bluthoch-
druck: Betablocker)?

Wurde eine Versicherung für Aus-
landsreisen abgeschlossen?

Ist eine medizinische Beratung rund-
um-die-Uhr (24/7) sichergestellt?

Wird dem Mitarbeiter eine psycho-
logische Beratung zur Verfügung 
gestellt (�Emotional Support�)?

Ist die medizinische Versorgung der 
Mitarbeiter während evtl. Veranstal-
tungen sichergestellt?

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N
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Sind die hygienischen Bedingungen 
vor Ort ermittelt worden?

Wurde evaluiert, welchen gesund-
heitlichen Gefährdungen Mitarbeiter 
durch Hitze/Kälte, Luftfeuchtigkeit, 
Höhenaufenthalt, UV-Strahlung, 
Smog oder Feinstaubbelastung aus-
gesetzt sind?

Wurde ein Rückholplan (Medical 
Emergency Response Plan) erstellt?

Ist die Betreuung der Mitarbeiter vor 
Ort nach einem Unfall abgeklärt?

Sind Ersthelfer vor Ort bekannt?

Ist ein funktionierendes Rettungs-
system vor Ort vorhanden?

Ist eine ergänzende medizinische 
Anlaufstelle vor Ort erforderlich 
(Erste-Hilfe-Station oder ärztlich  
besetzte Station)?

Ist die Anschrift und Erreichbarkeit 
geeigneter medizinischer Einrich- 
tungen vor Ort bekannt?

Sind die lokalen medizinischen  
Einrichtungen über eine evtl.  
Kostenübernahme informiert?

Ist die Bezahlung der medizinischen 
Leistungen vor Ort garantiert?

Ist das nächstgelegene �Center of 
Medical Excellence� bekannt?

Wurde eine Versicherung speziell 
für dauerhaft entsandte Mitarbeiter 
abgeschlossen?

Wird eine Unfallstatistik für die Aus-
landseinsätze geführt und ausge-
wertet, um Kennzahlen (KPI) für eine 
Risikobeurteilung zu generieren?

Wer? Bis wann?

J

N Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N

Wer? Bis wann?

J

N



IV

Reisesicherheit  
im Ausland 

(Security)
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 Das Pro�l 

�a� Der Reisende 

Die Risiken am Zielort sind abhängig vom 
Pro�l des Reisenden. Zum Pro�l gehören 
Geschlecht, Nationalität, religiöse Zuge-
hörigkeit und sexuelle Orientierung, aber 

auch Alter oder mögliche körperliche 
Einschränkungen. Auch die geschäftli-
che oder gesellschaftliche Stellung von 
Reisenden kann das individuelle Rei-
sesicherheitsrisiko erhöhen. Alle diese 
Faktoren haben einerseits Auswirkung 

1.

� Das individuelle Reisesicherheitsrisiko wird  
von verschiedenen Faktoren beein�usst,  
dazu gehören nicht nur die Sicherheitslage  
im Zielland, sondern auch die genauen  
Reisepläne sowie das individuelle Pro�l des 
Unternehmens und des Reisenden. 

Mobile Mitarbeiter werden im Ausland mit unterschiedlichen Ri-
siken und Bedrohungen konfrontiert. Hierzu gehören nicht nur 
Terroranschläge und Kon�ikte, sondern auch alltägliche Klein-
kriminalität und Straßenverkehrsunfälle. Ausländische Reisen-
de fallen in einer unbekannten Umgebung häu�g auf, und es 
fällt ihnen oft schwerer, die örtliche Sicherheitslage richtig ein-
zuschätzen. Das individuelle Reisesicherheitsrisiko wird dabei 
von verschiedenen Faktoren beein�usst, dazu gehören nicht 
nur die Sicherheitslage im Zielland, sondern auch die genauen 
Reisepläne sowie das individuelle Pro�l des Unternehmens und 
des Reisenden. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die zu berücksichtigen-
den Risiken und Bedrohungen für mobile Mitarbeiter sowie ent-
sprechende Empfehlungen gegeben. 

Eine Checkliste gibt zum Abschluss des Kapitels die Möglich-
keit, die eigenen unternehmensinternen Maßnahmen und Pro-
zesse zu evaluieren. 

darauf, wie der Reisende vor Ort wahrge-
nommen wird. Andererseits beein�ussen 
Aspekte wie allgemeine Reiseerfahrung, 
Kenntnis des jeweiligen Kulturraums und 
der Sprache, wie der Reisende seine Um-
gebung wahrnimmt und sich verhält. 

�b� Das Unternehmen

Auch das Pro�l des Unternehmens kann 
das Reisesicherheitsrisiko von Geschäfts-
reisenden beein�ussen. Dies ergibt sich 
zum einen aus den unterschiedlichen 
Einsatzfeldern der Reisenden: Mitarbei-
ter in Büros sind anderen Risiken aus-
gesetzt als solche, die Baustellen besu-
chen; für Journalisten und Reisende von 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
wiederum sind politische Emp�ndlich-
keiten und kulturelle Besonderheiten 
häu�g von besonderer Bedeutung. Mög-
licherweise bestehende Ressentiments 
gegenüber bestimmten Konzernen oder 
Branchen sollten in Betracht gezogen 
werden. Zudem sind auch Firmenver-
anstaltungen in die Beurteilung mit ein-
zubeziehen, da spezielle Risiken vor Ort 
auftreten können.

�c� Das Reiseland

Das Reisesicherheitsrisiko variiert nicht 
nur von Land zu Land, sondern kann sich 
auch innerhalb eines Landes teilweise er-
heblich unterscheiden. Neben der Sicher-
heitslage des Ziellandes muss deshalb 
der genaue Zielort berücksichtigt wer-
den. Hierbei spielt der Entwicklungsstand 
des Landes eine Rolle, aber auch, ob der 
Reisende sich in urbanen Zentren oder 
abgelegenen ländlichen Regionen auf-
halten wird. Nicht nur Infrastruktur und 
Unterbringungsmöglichkeiten können 
sehr unterschiedlich sein, sondern auch 
andere Risiken wie beispielsweise Krimi-
nalität oder Extremismus und natürlich 
auch klimatische oder geogra�sche Be-
dingungen. 

�d� Reisepläne

Der genaue Reisezeitraum (Reisedatum 
und Reisedauer) spielt bei der Gefähr-
dungsbeurteilung eine wichtige Rolle. 
Religiöse, kulturelle oder politische Er-
eignisse, Feiertage oder Wahlen, kön-
nen signi�kante Auswirkungen auf die 
Sicherheitslage oder die Verkehrsinfra-
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23 Die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrität 

gehören zu den drei Grundwerten der Informationssi-

cherheit, in: BSI (2012): Leitfaden Informationssicher-

heit.

Im Falle eines Anschlags am Zielort ist 
die Feststellung, ob eigenes Personal be-
tro�en ist, oftmals die erste Hürde. Strik-
tes Reisemanagement, nachvollziehbare 
Bewegungen der Reisenden und klare 
Strukturen und Verantwortlichkeiten in-
nerhalb des Unternehmens vereinfachen 
diesen Prozess. 

�d� Soziale Unruhen

Demonstrationen über sozio-ökonomi-
sche, politische oder religiöse Themen 
sind ebenfalls ein häu�ger Auslöser für 
Reiseunterbrechungen oder gar die Ge-
fährdung von Reisenden. Oftmals sind 
Reisende nicht das primäre Ziel einer 
Demonstration, können aber zufällig, z.�B. 
wenn sie sich in der Nähe aufhalten, be-
einträchtigt werden. 

Um vor Antritt einer Reise oder wäh-
rend eines Aufenthaltes dieses Risiko 
bewerten zu können, sollte nicht nur auf 
mögliche Auslöser für Proteste geachtet 
werden, sondern auch auf den zeitlichen 
Kontext. Jahrestage vergangener Vorfäl-
le, religiöse Feiertage oder anstehende 

Wahlen können Indikatoren für ein erhöh-
tes Versammlungsaufkommen sein.

�e� Konflikte

Andauernde und eingefrorene Kon�ikte 
können Auswirkungen auf Geschäftsrei-
sen haben. Reisen in aktive Krisengebie-
te müssen entsprechend gründlich und 
rechtzeitig vorbereitet werden. Auch 
indirekt können Kon�ikte Reisen beein-
�ussen � durch die Sperrung von Luft-
räumen, durch Flüchtlingsbewegungen 
oder durch eine erhöhte Präsenz von 
Sicherheitskräften in Anrainerstaaten. 
Bei der Betrachtung von Kon�ikten als 
mögliche Bedrohungen für die eigene 
Reiseplanung muss demnach nicht nur 
betrachtet werden, ob ein aktiver Kon-
�ikt vorliegt, sondern ebenso, wie die 
geopolitische Lage diesen Kon�ikt in 
andere Länder einbindet.

struktur innerhalb eines Landes haben. 
Auch sportliche oder politische Großer-
eignisse, beispielsweise die Fußball-WM 
2022 in Katar oder der G7-Gipfel 2020 in 
den USA, können erhebliche Auswirkun-

gen auf Reisen haben. Zusätzlich sollten 
einige wetterbedingte Ereignisse vor der 
Reise beachtet werden, die Monsun- und 
Hurrikan-Saisons beispielsweise sind re-
gelmäßig wiederkehrende Ereignisse.

 
Bedrohungen
 

Im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung 
sind in erster Linie die Bedrohungen, die 
vom Reiseziel ausgehen, zu analysieren 
und zu bewerten. Zu den Bedrohungen 
zählen die Faktoren Kriminalität, Informa-
tionssicherheit, Terrorismus, soziale Unru-
hen und Kon�ikte.

�a� Kriminalität

Kriminalität, in verschiedenen Ausprä-
gungen, ist ein ständiges Risiko für Rei-
sende, unabhängig davon, in welchem Teil 
der Erde man sich be�ndet. Klein- oder 
Straßenkriminalität kann zum Verlust 
wichtiger Dokumente, Zahlungsmittel 
oder Unternehmenseigentum und im Fol-
genden zu schwerwiegenden Reiseverzö-
gerungen führen. Zwar lässt sich für viele 
Reiseziele ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko, 
insbesondere für Diebstahl- und Betrugs-
delikte feststellen, opportunistische Kri-
minalität kann jedoch überall geschehen. 
Dagegen lässt sich für Delikte aus dem 
Bereich gewalttätige Kriminalität, wie be-
wa�neter Überfall, Einbruch oder Entfüh-
rung, für einzelne Destinationen ein indi-
viduelles Risiko ermitteln.

�b� Informationssicherheit und 
Datenschutz

Informationssicherheit und der Schutz 
der eigenen, personenbezogenen Daten 
sind für Reisende ein nicht zu vernach-
lässigendes Thema. Am Wichtigsten ist 

hierbei der Schutz der Vertraulichkeit 
schützenswerter Informationen; die Ma-
nipulation der Verfügbarkeit und der In-
tegrität sind durch Angri�e auf Reisende 
nur eingeschränkt durchführbar, wenn 
auch nicht unmöglich.23 Im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung sollte demnach 
nicht nur geprüft werden, inwieweit ein 
Risiko für generelle �Cybercrimes� im Rei-
seland besteht, sondern auch in Betracht 
gezogen werden, welche Informationen 
überhaupt in das betre�ende Land einge-
führt werden müssen. Dabei sollten auch 
Informationen, die nicht in digitaler Form 
mitgeführt werden, auf ihren Schutzbe-
darf hin geprüft und entsprechend ge-
schützt werden. 

�c� Terrorismus

Das Risiko, Opfer eines terroristischen 
Anschlages zu werden, hat sich in den 
letzten Jahren verändert, bleibt aber ge-
ring. Denn für Unternehmen steht nicht 
länger nur die präventive Beurteilung 
dieses Risikos im Vordergrund. Auch die 
Implementierung von Prozessen, um Rei-
sende nach einem Anschlag insbesonde-
re psychologisch unterstützen zu können, 
wird heute mehr und mehr in Betracht 
gezogen. Für Reisen in Länder, in denen 
ein erhöhtes Risiko für terroristische An-
schläge besteht, können Unternehmen 
im Vorfeld Verhaltensweisen für Reisen-
de vorgeben, um das Risiko insgesamt zu 
reduzieren. 

2.








































